
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen, 4. Mai 2015 

 
 

Mandantenbrief Mai 2015 
 

 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
anbei erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen möch-
te ich insbesondere hinweisen: 

 
Allgemein 

· Vermieter müssen Wohnungsschäden beseitigen 
 

Einkommenssteuer 

· Fahrten zwischen Wohnung und ständig wechselnden Betriebsstätten bei Selbstständigen 

· Abziehbarkeit der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer bei mehreren 
Einkunftsarten 

· Aufstockung eines Investitionsabzugsbetrags ist in einem Folgejahr möglich 
 
Lohn 

· Werbungskostenabzug für vom Arbeitnehmer zu tragende Benzinkosten bei Versteuerung 
der Privatnutzung nach der 1-% Regelung 
 
 

Mit freundlichem Grüßen 

 
 



 
Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung Mai und Juni 2015 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag1 11.5.2015 10.6.2015 
Umsatzsteuer1 11.5.20152 10.6.20153 
Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritäts-
zuschlag 

entfällt 10.6.2015 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag entfällt 10.6.2015 

Ende der Schonfrist  Überweisung4 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:  Scheck5 

15.5.2015 15.6.2015 

8.5.2015 5.6.2015 

Gewerbesteuer 15.5.2015 entfällt 
Grundsteuer 15.5.2015 entfällt 
Ende der Schonfrist  Überweisung4 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:  Scheck5 

18.5.2015 
 

12.5.2015 

entfällt 
 

entfällt 
Sozialversicherung6 27.5.2015 26.6.2015 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfal-
lende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnaus-
schüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzufüh-
ren. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das 

vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 

4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden 
Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der 
Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig 
erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

6 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen 
worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabe-
termin für die Beitragsnachweise. Diese müssen bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.5./24.6.2015) an die jeweilige Ein-
zugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Allgemein 
Vermieter müssen Wohnungsschäden beseitigen 
Auch wenn der Mieter einen Brandschaden selbst verursacht hat, kann er vom Vermieter die Behe-
bung verlangen und bis dahin sogar die Miete mindern. Das gilt zumindest dann, wenn der Mieter die 
Kosten einer Wohngebäudeversicherung des Vermieters übernehmen muss. Denn der Mieter kann in 
einem solchen Fall erwarten, dass ihm seine Aufwendungen für die Versicherung im Schadensfall 
auch zu Gute kommen. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden. 
In dem vom Gericht entschiedenen Fall hatte die zwölfjährige Tochter der Mieter Öl in einem Kochtopf 
auf dem Herd erhitzt und die Küche bei eingeschalteter Herdplatte zeitweise verlassen. Das erhitzte 
Öl hatte einen Brand in der Küche verursacht. Vermieter sind zwar grundsätzlich verpflichtet, die 
Mietsache in Stand zu halten. Etwas anderes gilt jedoch, wenn der Mieter den Schaden selbst schuld-
haft verursacht hat. Für das Gericht war aber entscheidend, dass der Vermieter eine Gebäudeversi-
cherung abgeschlossen, die Kosten hierfür aber auf die monatliche Miete umgelegt hatte. Deshalb 
kann der Mieter sich darauf verlassen, dass die Leistungen der Versicherung auch vom Vermieter in 
Anspruch genommen werden. Ferner billigten die Richter dem Mieter zu, die Miete bis zur Schadens-
beseitigung mindern zu dürfen. Ob diese Sichtweise auch gilt, wenn der Vermieter mit einer deutlichen 
Erhöhung der Versicherungsprämie für seine übrigen Mietwohnungen rechnen muss, hat das Gericht 
offengelassen. 

 
Einkommensteuer 
Fahrten zwischen Wohnung und ständig wechselnden Betriebsstätten bei Selbstständigen 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass Fahrtkosten eines Selbstständigen zu ständig 
wechselnden Betriebsstätten, denen keine besondere zentrale Bedeutung zukommt, mit den tatsäch-
lichen Kosten und nicht nur mit der Entfernungspauschale abzugsfähig sind. 
Eine freiberuflich tätige Musiklehrerin gab in mehreren Schulen und Kindergärten Musikunterricht. Sie 
machte die Fahrtkosten für ihr privates Auto als Betriebsausgaben geltend und setzte für jeden gefah-
renen Kilometer pauschal 0,30 EUR an. Das Finanzamt ließ nur die Entfernungskilometer gelten. Vor 
Gericht bekam die Lehrerin Recht. 
Der Lehrerin kam zugute, dass sie nicht nur eine Betriebsstätte hatte, sondern ständig wechselnde 
Tätigkeitsorte und damit mehrere Betriebsstätten. Da keinem dieser Tätigkeitsorte eine zentrale Be-
deutung zukam, galten für sie die gleichen Regeln wie für den Fahrtkostenabzug von Arbeitnehmern. 
Hiernach ist der Betriebsausgabenabzug nicht auf die Entfernungspauschale begrenzt, wenn der Ar-
beitnehmer auf ständig wechselnden Einsatzstellen, unabhängig vom Einzugsbereich, tätig ist. In die-
sen Fällen sind grundsätzlich die tatsächlichen Aufwendungen für die Fahrten absetzbar. In einem 
anderen Verfahren hatte der BFH entschieden, dass die Aufwendungen eines Selbstständigen für 
regelmäßige Autofahrten zu seinem einzigen Auftraggeber nur in Höhe der Entfernungspauschale als 
Betriebsausgaben abziehbar sind. 
Hinweis: Auch nach der Änderung des Reisekostenrechts sind die Fahrtkosten zu ständig wechseln-
den Tätigkeitsorten grundsätzlich unbeschränkt als Betriebsausgaben abziehbar. 

Abziehbarkeit der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer bei mehreren 
Einkunftsarten 
Erzielt ein Steuerzahler Einkünfte aus mehreren Einkunftsarten, z. B. aus Gewerbebetrieb, selbstän-
diger und nichtselbständiger Arbeit, ist der ggf. zustehende Abzugsbetrag für ein häusliches Arbeits-
zimmer von höchstens 1.250 EUR nicht mehrfach, sondern nur einmal zu gewähren. Die getätigten 
Aufwendungen sind entsprechend den tatsächlichen Nutzungsanteilen auf die verschiedenen Ein-
nahmequellen aufzuteilen. Bildet das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und 
beruflichen Betätigung, bleibt – entgegen dem Gesetzeswortlaut – für den Zeitraum von 2007 bis 2009 
der Abzug der Kosten in voller Höhe auch dann möglich, wenn für die Tätigkeit ein anderer Arbeits-
platz zur Verfügung steht. 
Damit wird die in 2010 rückwirkend ab 2007 eingeführte Regelung entschärft, dass für den unbe-
schränkten Abzug kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung stehen darf. Für die Bestimmung des Mit-
telpunkts der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung gilt ein qualitativer Maßstab. Ent-
scheidend ist, dass der Steuerzahler im Arbeitszimmer diejenigen Handlungen vornimmt und Leistun-
gen erbringt, die für den ausgeübten Beruf wesentlich und prägend sind. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 



 
Aufstockung eines Investitionsabzugsbetrags ist in einem Folgejahr möglich 
Ist eine bestimmte Betriebsgröße nicht überschritten, eine Investitionsabsicht vorhanden und macht 
der Unternehmer Angaben zum begünstigten Wirtschaftsgut, kann er für die künftige Anschaffung 
oder Herstellung eines abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsguts des Anlagevermögens bis zu 40 % 
der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten gewinnmindernd abziehen (Investitions-
abzugsbetrag). Entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung kann ein Investitionsabzugsbetrag, 
der bereits in einem Vorjahr abgezogen worden ist, ohne dabei die absolute Höchstgrenze von 
200.000 EUR je Betrieb oder die relative Höchstgrenze von 40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten zu erreichen, in einem Folgejahr innerhalb des dreijährigen Investitionszeit-
raums bis zum Erreichen der genannten Höchstgrenzen aufgestockt werden. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Zulässigkeit der unentgeltlichen Übertragung eines Mitunternehmeranteils nach vorheriger 
Veräußerung von Sonderbetriebsvermögen 
Ein Unternehmer verkaufte sein Sonderbetriebsvermögen bevor er den Mitunternehmeranteil unent-
geltlich auf seinen Sohn übertrug. Das Finanzamt erkannte die unentgeltliche Übertragung nicht an. 
Es sah zusammengefasst eine tarifbegünstigte Aufgabe des Mitunternehmeranteils unter Einbezie-
hung des veräußerten Sonderbetriebsvermögens. 
Der Bundesfinanzhof  folgte dieser Auffassung nicht. Ein aus der unentgeltlichen Übertragung eines 
Mitunternehmeranteils entstehender Gewinn kann steuerpflichtig sein. Dies ist der Fall, wenn die 
Übertragung erfolgt, ohne dass dem Rechtsnachfolger gleichzeitig alle Wirtschaftsgüter des Sonder-
betriebsvermögens mit übertragen werden, die als wesentliche Betriebsgrundlage des 
Mitunternehmeranteils anzusehen sind. Da im Urteilsfall das Sonderbetriebsvermögen vor der An-
teilsübertragung veräußert wurde, gehörte es nicht mehr zum Mitunternehmeranteil. Folglich war es 
möglich, den vollständigen verbliebenen Mitunternehmeranteil steuerfrei unentgeltlich zu übertragen. 
Es ist unbeachtlich, wenn die unterschiedlichen Vorgänge auf einem einheitlichen Plan beruhen. 

Einkünfteerzielungsabsicht bei langjähriger Generalsanierung 
Nach dem Kauf eines vermieteten sanierungsbedürftigen Mehrfamilienhauses wirkte der Grund-
stückseigentümer auf die Beendigung sämtlicher Mietverhältnisse hin, um eine Komplettsanierung des 
Hauses durchführen zu können. Im Jahr 1999 zogen die letzten Mieter aus. Im Jahr 2011 erfolgte die 
Generalsanierung des Gebäudes. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden fast keine Vermietungseinkünfte 
erzielt, sodass das Finanzamt die Werbungskostenüberschüsse (Verluste) für die Jahre 2002 bis 2007 
nicht anerkannte. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung der Finanzverwaltung. Aufwendungen für Wohnungen, 
die nach vorheriger auf Dauer angelegter Vermietung leer stehen, sind auch während der 
Leerstandszeiten als Werbungskosten abziehbar, solange der Vermieter den ursprünglichen Ent-
schluss zur Einkünfteerzielung nicht endgültig aufgegeben hat. Im entschiedenen Fall hat der Vermie-
ter allerdings den zeitlich begrenzten Beurteilungs- und Entscheidungsspielraum überschritten. Er 
hatte über einen Zeitraum von mehr als neun Jahren nichts unternommen, um die Wohnungen zu 
sanieren und zu vermieten. 
 

Lohn und Gehalt 
 
Werbungskostenabzug für vom Arbeitnehmer zu tragende Benzinkosten bei Versteuerung der 
Privatnutzung nach der 1-% Regelung 
Finanzgericht Düsseldorf, 12-K-1073/14-E, Urteil vom 04.12.2014 

Die von dem Arbeitnehmer individuell zu tragenden Benzinkosten für die berufliche und private Nut-
zung eines ihm von dem Arbeitgeber überlassenen betrieblichen Kraftfahrzeuges sind auch dann als 
Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit zu berücksichtigen, wenn der geld-
werte Vorteil der Privatnutzung nach der 1-% Regelung ermittelt worden ist. 

 


